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________________________ 
 

A N F R A G E 
 

 

Auf die Brennerautobahn AG anwendbare Pflichten in den Bereichen Transparenz, 

Korruptionsvorbeugung, Vergabe von Aufträgen und Beratungen sowie 

Personalverwaltung  

 

 
Die geltende Regelung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz sieht für die 
öffentlich kontrollierten Gesellschaften die Einhaltung der Veröffentlichungspflichten gemäß dem 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 vor, und zwar sofern vereinbar, so wie laut 
Artikel 2-bis, Absatz 2, Buchstabe b) desselben Dekrets vorgesehen. 
 
Die öffentlich kontrollierten Gesellschaften, wie etwa die Brennerautobahn AG, sind verpflichtet, 
einen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu erstellen und auf ihrer 
institutionellen Webseite im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ Daten und Informationen über die 
Organisation und die Abwicklung von Tätigkeiten von öffentlichem Interesse zu veröffentlichen. 
 
Unter die Veröffentlichungspflicht fallen: 

• für die Inhaber von Verwaltungs- und Leitungsfunktionen (Präsident und Verwaltungsrat), 
die Daten gemäß Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013, sofern das Amt nicht 
vollständig unentgeltlich ausgeübt wird, darunter Ernennungsakt, Lebenslauf, Vergütungen, 
Reisespesen, bei öffentlichen oder privaten Körperschaften wahrgenommene Aufträge, 
Vermögens- und Einkommenserklärungen; 

• das Verzeichnis der Beratungs- und Mitarbeitsaufträge; 
• die Informationen zu Ausschreibungen und zur Vergabe öffentlicher Aufträge; 
• die Informationen zum Personalbedarf und zur Personalpolitik. 

 
Die Nichterfüllung der Pflichten betreffend die Veröffentlichung und den Bürgerzugang haben die 
Überprüfung der Verantwortung der Führungskräfte sowie der Haftung wegen Beschädigung des 
Ansehens zur Folge und wirken sich auf jeden Fall auf die Entrichtung des Ergebnisgehaltes aus. 
 
Bereits mit den im Regionalrat vorgelegten Anfragen Nr. 89, 104 und 105/XVII – um nur einige der 
zu diesem Thema vorgelegten Dokumente zu nennen – wurde gefragt, ob und in welcher Weise die 
Brennerautobahngesellschaft den in der geltenden Gesetzgebung und insbesondere im 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 33/2013 vorgesehenen Pflichten auf dem Gebiet der Transparenz 
und der Korruptionsbekämpfung nachkommt. 



 

 
In Beantwortung der vorgenannten sowie der früheren Anfragen zu diesem Thema hat der Präsident 
der Region erklärt, dass die Brennerautobahn AG eine private Gesellschaft ist, auch wenn deren 
Anteile mehrheitlich von öffentlichen Körperschaften gehalten werden und dass die Überprüfung der 
Einhaltung der Pflichten auf dem Sachgebiet der Transparenz und Korruptionsvorbeugung in die 
Zuständigkeit der Gesellschaftsorgane fällt und nicht einer direkten regionalen Kontrolle unterliegt. 
Diese Haltung scheint die Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Bereich der 
Transparenz und der öffentlichen Kontrolle außer Acht zu lassen.  
  
Dies vorausgeschickt,  
 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung, 

um Folgendes zu erfahren bzw. zu erhalten: 

 
1. ob sie gemäß Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 beabsichtigt, den von der 

Brennerautobahn AG gemäß dem genannten Dekret erstellten Dreijahresplan zur 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz einzuholen und dessen Veröffentlichung 
einzufordern? 

2. eine Kopie des Plans des Personalbedarfs der Brennerautobahn AG sowie – gestützt auf die 
Artikel 10, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 – die Daten 
betreffend das Dienst leistende Personal sowie die in den Verfahren für die Auswahl des 
Personals zwecks Gewährleistung der verfassungsmäßigen Grundsätze der Transparenz, 
Öffentlichkeit und Unparteilichkeit angewandten Leitlinien; 

3. im Sinne des Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 eine detaillierte 
Aufstellung der in den letzten zwei Dreijahreszeiträumen von den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates und den Führungskräften der Brennerautobahngesellschaft bezogenen 
Vergütungen, einschließlich der von der Gesellschaft erstatteten Ausgaben; 

4. im Sinne des Art. 37 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 eine Aufstellung der von 
der Brennerautobahngesellschaft in den letzten fünf Jahren ausgeschriebenen öffentlichen 
Aufträge, mit Angabe des jeweils angewandten Verfahrens sowie der Höhe der vergebenen 
Aufträge, verbunden mit der Veröffentlichung dieser Daten auf der institutionellen Webseite; 

5. im Sinne des Art. 15 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 eine Aufstellung der 
Beratungs- und externen Aufträge, welche die Gesellschaft Fachkräften und/oder Drittfirmen 
erteilt hat, einschließlich juristischer Gutachten, mit Angabe der begünstigten Personen oder 
Gesellschaften, der Beträge sowie der im Rahmen der Auswahl angewandten Modalitäten. 

 
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
         Paul Köllensperger 
         Alex Ploner 
         Franz Ploner 
         Maria Elisabeth Rieder 
 

 

 


